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Wer arbeitsrechtliche Schulungen in den Betrieben durch
führt, weiß, welch großes Interesse die Bestimmungen über 
den Arbeitsvertrag und über andere arbeitsrechtliche Ver
träge bei den Werktätigen finden. Dabei spielt gewiß ihre 
Bedeutung für die Gestaltung der Arbeitsrechtsverhältnisse 
und damit für die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit 
eine entscheidende Rolle. Werktätige und Leiter haben mit 
diesen Festlegungen wesentliche Instrumente zu einem 
effektiven Einsatz des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens 
bei gleichzeitiger Sicherung der Interessen der Werktätigen 
zur Verfügung.

Die Verfasser beantworten — ausgehend von der Ga
rantie und der Verwirklichung des Rechts auf Arbeit im 

* Sozialismus — in diesem Heft fünfzig Fragen zum Arbeits
vertrag und zum Qualifizierungsvertrag, genauer gesagt: 
zum Abschluß, zur Änderung und zur Auflösung dieser 
Verträge. Sie haben eine gute Auswahl von Fragen ge
troffen und schon damit eine wichtige Voraussetzung dafür 
geschaffen, daß die Broschüre bei der Erläuterung des AGB 
in den Arbeitskollektiven wirksam genutzt werden kann: 
Welche Pflichten begründet das Einstellungsgespräch, und 
wer nimmt an ihm teil? Was muß der Arbeitsvertrag ent
halten? Was ist ein Überleitungsvertrag, und wann ist er 
dem Werktätigen anzubieten? Welchen Einfluß hat das 
Arbeitskollektiv auf eine Beurteilung? — Diese kleine Aus
wahl soll zeigen, daß sich die Verfasser zum Ziel gesetzt 
haben, die Probleme der betrieblichen Praxis auf diesem 
Gebiet klären zu helfen. Es ist ein besonderer Vorzug die
ses Heftes, daß es gelungen ist, auf die Fragen kurz und 
präzise zu antworten. Dabei wurde nicht vergessen, auf die 
Bedeutung und Möglichkeit der gewerkschaftlichen Mit
wirkung hinzuweisen, so z. B. bei der Einstellung (S. 17).

Besonders zu begrüßen ist, daß auch in der Praxis 
häufig auftretende Unklarheiten, z. B. hinsichtlich des Ver
hältnisses von Funktionsplan und Arbeitsvertrag, erläutert 
werden. Es wird eindeutig klargestellt, daß bei einseitige!- 
Veränderung des Funktionsplans zwischen dem geänderten 
Funktionsplan und dem Arbeitsvertrag Übereinstimmung 
hergestellt werden muß: „Dazu ist es erforderlich, einen 
Änderungsvertrag gemäß § 49 AGB abzuschließen, da die 
.Veränderung des Funktionsplans allein keine Änderung 
der ursprünglichen im .Arbeitsvertrag vereinbarten Ar
beitsaufgaben bewirkt“ (S. 26).

Unklarheiten gibt es verschiedentlich darüber, ob der 
Betrieb den Werktätigen nach erfolgreicher Qualifizierung 
rechtlich verpflichten kann, einige Jahre den Betrieb nicht 
zu wechseln (S. 107 f.). Zutreffend weisen die Verfasser 
darauf hin, daß in der Regel die betreffenden Werktätigen 
nach Abschluß der Aus- und Weiterbildung im Betrieb 
bleiben, um ihrer Verantwortung dem Betriebs- und Ar
beitskollektiv gegenüber gerecht zu werden. Zu Recht wird 
dargelegt, daß mit einer formalen Festlegung im Qualifi
zierungsvertrag, die den Werktätigen eine bestimmte Zeit 
an den Betrieb binden soll, nichts gewonnen wäre. Das 
Arbeitsrecht läßt jedoch eine solche Vereinbarung gar 
nicht zu: „Sollte sie dennoch in einen Qualifizierungsver- 
trag aufgenommen werden, hat sie keine r e c h t l i c h e  
Wirkung.“ Erklärt sich der Werktätige bereit, im Betrieb 
zu bleiben, so ist das eine anzuerkennende moralische 
Verpflichtung, mit der er aber nicht das Recht verwirkt, 
fristgemäß zu kündigen.

Die Broschüre wird insbesondere den Leitern, Gewerk
schaftsfunktionären und Konfliktkommissionsmitgliedern 
bei der Verwirklichung des sozialistischen Arbeitsrechts 
gute Unterstützung geben.

Dr. WALTER HANTSCHE,
Leiter des Lehrstuhls Arbeitsrecht
an der Gewerkschaftshochschule „Fritz Heckert“
beim Bundesvorstand des FDGB
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